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§6 K-LMG 386

K-LMG - Karntner Landesmuseumsgesetz - K-LMG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2022

(1) Die von der Anstalt aufbewahrten Sammlungsexponate verbleiben im Eigentum des Landes Karnten. Die Haftung
far die Sammlungsexponate tragt das Land Karnten. Die Sammlungsexponate sind von der Anstalt unter sinngemaRer
Anwendung der fur die Verwaltung des Landesvermdgens geltenden Rechtsvorschriften zu verwalten.

(2) Die Anstalt hat durch geeignete technische, organisatorische und personelle MaBnahmen die ordnungs- und
sachgemdle dauernde Aufbewahrung der Sammlungsexponate sowie deren Schutz vor Beschadigung oder
Vernichtung sicherzustellen.

(3) Die Anstalt hat vor der Entlehnung von Sammlungsexponaten fur die Dauer der Entlehnung einen
Versicherungsvertrag hinsichtlich der zu entlehnenden Sammlungsexponate abzuschlieRBen. Im Fall der Entlehnung
von Sammlungsexponaten an inlandische 6ffentliche Museen oder an 6ffentliche Museen eines Mitgliedstaates der
Europaischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europadischen Wirtschaftsraum entfallt die
Verpflichtung zum Abschluf3 eines Versicherungsvertrages, wenn der Rechtstrager des Museums die Haftung fur die zu
entlehnenden Sammlungsexponate Gbernimmt.

(4) Die Anstalt darf - unbeschadet des Abs. 1 zweiter Satz - Versicherungsvertrage fUr Sammlungsexponate
abschlieBen, wenn

a) besonders wertvolle Sammlungsexponate voribergehend in ihrem Bestand gefahrdet erscheinen und

b) durch den AbschluB von Versicherungsvertrdgen den Grundsdtzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
ZweckmaRigkeit (8 29 Abs. 6) in hherem Mal3e entsprochen wird als im Fall der Nichtversicherung.

(5) Die Regelungen der Abs. 1 zweiter und dritter Satz, Abs. 2 und Abs. 4 gelten sinngemal? fir Sammlungsexponate,
die im Eigentum Dritter stehen und die sich voribergehend in der Gewahrsam der Anstalt befinden (private
Sammlungsexponate).

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-lmg/paragraf/29
file:///

	§ 6 K-LMG § 6
	K-LMG - Kärntner Landesmuseumsgesetz - K-LMG


